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V E R H A N D L U N G S S C H R I F T 
 

 

aufgenommen über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Taufkirchen 

an der Pram am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023. 

 

 

Tagungsort:  Sitzungssaal der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 

 

 

Anwesend: 
 

Bürgermeister: Paul Freund, Laufenbach 13/1, als Vorsitzender ÖVP 

 

Vizebürgermeisterin: Elisabeth Bauer, Schwendt 31 ÖVP 

 

Gemeindevorstände: Daniel Ortbauer, Leoprechting 6/1 ÖVP 

 Reinhard Waizenauer, Wolfsedt 6/1 FPÖ 

 Johann Halas, Igling 8b SPÖ 

 

Gemeinderäte: Martin Scheuringer, Leoprechting 33 ÖVP 

 Johann Froschauer, Pram 4 ÖVP 

 Stefanie Schauer, Höbmannsbach 9 ÖVP 

 Ing. Martin Schmid, Krößling 1 ÖVP 

 Andreas Schlöglmann, Penzingerstraße 1 ÖVP 

 Michael Straif, Oberpramau 3 ÖVP 

 DI (FH) Karl Mayböck, Wimm 10/2 ÖVP 

 Romana Schauer, Schwendt 11/2 FPÖ 

 Anton Hufnagl, Kapelln 28 FPÖ 

 Karoline Zahlberger, Rainbacher Straße 1 FPÖ 

 Patrick Karigl, Schwendt 17/2 FPÖ 

 Ursula Hofinger, Margret-Bilger-Straße 19 b/9 SPÖ 

 Johann Berger, Höbmannsbach 21 SPÖ 

 Anna Halas, Igling 8b SPÖ 

 Berta Reiterer, Wimm 26/1 SPÖ 

 

Ersatzmitglieder:  Ing. Karl Kottbauer, Bachschwölln 13 für Ing. Bernhard Lechner ÖVP 

 Florian Froschauer, Bachschwölln 12/2 für Ing. Markus Reifinger ÖVP 

 Christian Scherrer, Eggenberg 11/2 für Elisabeth Schlöglmann ÖVP 

 Ing. Johannes Mayböck, Gadern 10 für  

 Dipl.-Betrw. (FH) Angela Kaltenbrunner ÖVP 

 Sandra Seitz, Margret-Bilger-Straße 39 für Manfred Gahbauer FPÖ 
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Der Gemeinderat zählt 25 Mitglieder, davon sind alle – unter Berücksichtigung der Ersatzmit-

glieder – anwesend; die Sitzung ist daher beschlussfähig. 

 

Der Bürgermeister eröffnet um 18.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die erschienenen Gemein-

deratsmitglieder und ebenso die Zuhörer, welche dadurch ihr Interesse an der Kommunalpolitik 

zeigen. 

 

Vor Bekanntgabe der Tagesordnung stellt er fest, dass der Termin der heutigen Sitzung im 

Sitzungsplan enthalten ist und die Sitzung von ihm – dem Bürgermeister – ordnungsgemäß ein-

berufen wurde und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder rechtzei-

tig schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist und die Abhaltung der Sitzung 

durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde. 

 

Weiters stellt er fest, dass das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 14.09.2023 während der 

Sitzung zur Einsichtnahme aufliegt und Einwendungen dagegen, bis Sitzungsschluss einge-

bracht werden können. 

 

Zum Schriftführer dieser Sitzung bestimmt der Vorsitzende Herrn Manuel Wiesner. Weiters 

nimmt noch Amtsleiterin Sandra Niedermayer an der Sitzung teil. 
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T a g e s o r d n u n g : 
 

 

1. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Kaufvertrages zwischen den 

Ehegatten Elke und Alfred Schild und der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 

 

2. Abwasserbeseitigungsanlage BA 12 – Beratung und Beschlussfassung über Auftrags- 

vergaben im Zusammenhang mit wiederkehrenden Überprüfungen 

 

a) Reinigung und Dichtheitskontrolle Druckleitungen – Teil 2 

b) TV-Inspektion – Teil 2 

 

3. Wasserversorgungsanlage BA 11, Abwasserbeseitigungsanlage BA 11 sowie Oberflächen-

entwässerung und Straßenbau; Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung der 

Erd-, Baumeister- und Rohrverlegungsarbeiten in Wimm (Baumann-Gründe) 

 

4. Wasserversorgungsanlage BA 11; Detailprojekt 2023 – „Erweiterung Wimm/Baumann-

Gründe“, Beratung und Beschlussfassung über die Auftragserteilung für die Bauleitungs-

arbeiten 

 

5. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Strom-Energieliefervertrages mit 

der Energie AG 

 

6. Beratung und Beschlussfassung über eine Preisanpassung hinsichtlich der „Bezugsverein-

barung Strom“ zwischen Erneuerbarer-Energie-Gemeinschaft (EEG) Umspannwerk Aiger-

ding und der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 

 

7. Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.09.2023 betreffend die Auftragserteilung 

für die Ausschreibungserstellung inkl. Vergabeabwicklung und Bauaufsicht des Projektes 

„Errichtung diverser PV-Anlagen“ 

 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Höhe von privatrechtlichen Gebühren und Tarifen 

für das Finanzjahr 2024 

 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung einer neuen Abfallgebührenordnung 

 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Einführung einer Bereitstellungsgebühr für  

Wasser- und Kanalanschlüsse 

 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Wassergebührenordnung 

 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung der Kanalbenützungs- und Kanalan-

schlussgebührenordnung sowie Neufassung einer Kanalgebührenordnung 

 

13. Behandlung des Prüfberichtes der BH Schärding zur Eröffnungsbilanz der Marktgemeinde 

Taufkirchen an der Pram – Kenntnisnahme desselben 
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14. Bericht des örtlichen Prüfungsausschusses über die Prüfung der Gemeindegebarung am 

30.11.2023 – Kenntnisnahme desselben 

 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines beschränkt ausgeschriebenen  

Kassenkredites innerhalb des zulässigen Rahmens (für das Finanzjahr 2024) 

 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der Sonder-Bedarfszuweisungs- 

mittel 2023 vom Land Oberösterreich 

 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des Förderungsvertrages mit der Kom-

munalkredit Public Consulting GmbH bezüglich des Fernwärmeanschlusses beim Bauhof 

 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Vorgehensweise des 2030-Energiesparziels von 

öffentlichen Gebäuden für die Meldung ans Land Oberösterreich bzw. an die Europäische 

Kommission (Energieeffiziensrichtlinie – EU Art. 6 EED III) 

 

19. Beratung und Beschlussfassung einer Resolution der Marktgemeinde Taufkirchen an der 

Pram hinsichtlich der Errichtung eines Linksabbiegers auf der B137 Innviertler Straße (Be-

triebsbaugebiet Laufenbach) 

 

20. Allfälliges 
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Punkt 1.: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Kaufvertrages  

zwischen den Ehegatten Elke und Alfred Schild und der Marktgemeinde Tauf-

kirchen an der Pram 

 

Der Vorsitzende erläutert dem Gremium, dass es sich hierbei um ein Grundstück in der Ort-

schaft Windten handelt, welches an die Liegenschaft der Ehegatten Schild angrenzt und im 

Rahmen der seinerzeitigen Errichtung der Infrastruktur neu vermessen wurde. Im Bereich der 

Zufahrt blieb nämlich eine Restfläche im Ausmaß von 116 m² übrig und man ist zu der Auffas-

sung gekommen, diese Fläche seitens der Gemeinde zu übernehmen, um die Parzellierung ab-

schließen zu können. Es besitzt ein Flächenausmaß von 116 m² und wird bereits von den Ehe-

gatten Schild gepflegt.  

 

Dazu trägt Bgm. Freund die wichtigsten Punkte des vom Notar Mag. Bernhard Eder vorberei-

teten Kaufvertrages wie folgt vor: 
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Da es zu keinen Wortmeldungen kommt, lässt Bgm. Freund über den Abschluss eines Kauf-

vertrages zwischen den Ehegatten Elke und Alfred Schild und der Marktgemeinde Taufkirchen 

an der Pram abstimmen, wobei deren einstimmige Beschlussfassung festgestellt werden kann. 

 

 

Punkt 2.: Abwasserbeseitigungsanlage BA 12 – Beratung und Beschlussfassung über Auf-

tragsvergaben im Zusammenhang mit wiederkehrenden Überprüfungen 

 

 a) Reinigung und Dichtheitskontrolle Druckleitungen – Teil 2 

 b) TV-Inspektion – Teil 2 

 

Der Vorsitzende erklärt eingangs, dass in diesem Jahr der Zustand der Kanalleitungen (LIS-

Befahrung) nördlich der Pram überprüft wurde und im kommenden Jahr der südliche Bereich 

ansteht. 

 

 a) Reinigung und Dichtheitskontrolle Druckleitungen – Teil 2 

 

Seitens der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram wurden fünf Firmen zur Angebotslegung 

eingeladen, so der Vorsitzende.  

 

Nach der vertieften Angebotsprüfung der drei erstgereihten Angebote ergibt sich nachstehende  

Reihungsliste: 
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Als Billigstbieter ging die Firma Maier-Bauer Prüftechnik GmbH, Raab mit einer Angebots-

summe von € 54.750,20 (netto) hervor. 

 

Die anschließende Beschlussfassung zieht die einstimmige Annahme des Antrages und somit 

die Zustimmung zur Auftragserteilung an die Firma Maier-Bauer Prüftechnik GmbH aus Raab 

nach sich. 

 

 b) TV-Inspektion – Teil 2 

 

Bgm. Freund betont, dass für diese Auftragsvergabe fünf Firmen ein Angebot abgegeben haben. 

 

Nach der vertieften Angebotsprüfung der drei erstgereihten Angebote ergibt sich nachstehende  

Reihungsliste: 

 

 
 

Als Billigstbieter wurde die Firma Swietelsky AG aus Taufkirchen an der Pram mit einer Netto-

Angebotssumme von € 95.992,90 festgestellt. 

 

GV Halas möchte wissen, welcher Intervall für solche TV Überprüfungen vorgegeben wird.  

 

Bezugnehmend auf eine Anfrage von GV Halas erklärt Bgm. Freund dem Gremium, dass alle 

10 Jahre eine Kamerabefahrung und Dokumentation des Kanalsystems durchgeführt werden 

muss. In diesem Zusammenhang hat die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram bereits um 

Fristverlängerung bis zum Jahr 2025 bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding angesucht. 

 

Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen kommt, wird bei der darauffolgenden Abstimmung 

die Vergabe an die Firma Swietelsky AG aus Taufkirchen an der Pram einstimmig zum Be-

schluss erhoben. 

 

 

Punkt 3.: Wasserversorgungsanlage BA 11, Abwasserbeseitigungsanlage BA 11 sowie 

Oberflächenentwässerung und Straßenbau; Beratung und Beschlussfassung 

über die Beauftragung der Erd-, Baumeister- und Rohrverlegungsarbeiten in 

Wimm (Baumann-Gründe) 

 

Eingangs erläutert der Vorsitzende dem Gremium die geplanten Baumaßnahmen und trägt an-

schließend den vorliegenden Vergabevorschlag der Firma FHCE Ziviltechniker GmbH aus 

Linz auszugsweise vor: 
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Dieser Vergabevorschlag wurde dem Amt der oö. Landesregierung hinsichtlich Überprüfung 

der Einhaltung der Fördervorgaben vorgelegt. Bgm. Freund verliest das diesbezügliche Ant-

wortschreiben der Förderstelle, welches die Förderfähigkeit bestätigt. 

 

GV Halas erkundigt sich, warum ein so großer Preisunterschied zwischen den vorliegenden 

Angeboten vorhanden ist.  
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Bgm. Freund teilt mit, dass die Firma FHCE diesbezüglich um eine genaue Überprüfung aller 

Angebote gebeten wurde, wobei die Preisgestaltung letztendlich Angelegenheit des jeweiligen 

Anbieters sei.  

 

GV Waizenauer zeigt sich erfreut darüber, dass die Kosten im Rahmen bleiben und unterstreicht 

in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Bauaufsicht. Weiters möchte er wissen, ab wel-

chem Zeitpunkt die Infrastrukturkostenbeiträge dem Eigentümer der anliegenden Grundstücke 

vorgeschrieben werden.  

 

Ab Baubeginn der Straße werden diese in drei Jahresraten beglichen, so der Vorsitzende. Laut 

dem Zivilingenieurbüro FHCE werden die Arbeiten im Frühjahr 2024 (je nach Witterung) be-

ginnen. 

 

Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über 

die Beauftragung der Firma Braumann Tiefbau GmbH, Antiesenhofen mit der Durchführung 

der Erd-, Baumeister- und Rohrverlegungsarbeiten in Wimm (Baumann-Gründe; Wasserver-

sorgungsanlage BA 11, Abwasserbeseitigungsanlage BA 11 sowie Oberflächenentwässerung 

und Straßenbau) abstimmen, wobei die einstimmige Beschlussfassung festgestellt werden kann.  

 

 

Punkt 4.: Wasserversorgungsanlage BA 11; Detailprojekt 2023 – „Erweiterung 

Wimm/Baumann-Gründe“, Beratung und Beschlussfassung über die Auf-

tragserteilung für die Bauleitungsarbeiten 

 

Der Vorsitzende erläutert eingangs, dass es beim Kanal- und Wasserleitungsbau zwei verschie-

dene Bauleitungen gibt. 

 

Der Arbeitsumfang bei der Wasserversorgungsanlage BA 11 – Detailprojekt 2023 (Baumann-

Gründe) setzt sich wie folgt zusammen: 

 

• zirka 360 m Wasserleitungen 

• zirka 15 Stk. Hausanschlüsse 

 

Anschließend erfolgt eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten seitens Bgm. Freund. Hierzu 

wird das Angebot vom Dipl.-Ing. Eitler & Partner Ziviltechniker GmbH, Linz vorgetragen: 
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Da es aus dem Gremium zu keiner Wortmeldung kommt, lässt der Vorsitzende über  

die Vergabe der Bauleitungsarbeiten für die Wasserversorgungsanlage BA 11; Detailprojekt 

2023 – „Erweiterung Wimm/Baumann-Gründe“ an das Zivilingenieurbüro Eitler & Partner  

Ziviltechniker GmbH, Linz abstimmen. Dabei kann ein einstimmiges, zustimmendes Abstim-

mungsergebnis festgestellt werden. 

 

 

Punkt 5.: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Strom-Energieliefer-

vertrages mit der Energie AG 

 

Laut Bgm. Freund wurde erst letztes Jahr ein Vertrag mit der Energie AG abgeschlossen. Dieser 

wurde seitens der Energie AG aufgrund der derzeitigen Entwicklungen im Energiesektor ein-

seitig gekündigt. 

 

Nun liegen zwei Angebote der Energie AG vor, welche auszugsweise vorgetragen werden. Bei 

einem Vertrag handelt es sich hierbei um einen Fixtarif, wo jedoch eine Mindestmenge abge-

nommen werden muss, und bei dem anderen wurde wieder der Index-Floater-Tarif angeboten, 

der jederzeit gekündigt werden kann. 

 

Da die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram den Großteil vom Strom über das Kleinwas-

serkraftwerk bzw. von den PV-Anlagen bezieht, wird der Index-Floater-Tarif bevorzugt. 

 

Ohne Wortmeldung kommt es daher über Antrag des Vorsitzenden zur einstimmigen Be-

schlussfassung über den Abschluss eines neuen Strom-Energieliefervertrages (Index-Floater-

Tarif) mit der Energie AG. 

 

 

Punkt 6.: Beratung und Beschlussfassung über eine Preisanpassung hinsichtlich der  

„Bezugsvereinbarung Strom“ zwischen Erneuerbarer-Energie-Gemeinschaft 

(EEG) Umspannwerk Aigerding und der Marktgemeinde Taufkirchen an der 

Pram 

 

Laut Vorsitzendem soll eine Preisanpassung hinsichtlich der „Bezugsvereinbarung Strom“ 

durchgeführt werden.  

 

Im Vorfeld wurden bereits Gespräche mit der Nahwärme Taufkirchen an der Pram geführt. 

Dabei wurde der aktuelle OeMAG-Tarif von rund 12,4 ct/kWh berücksichtigt. Man habe sich 

hierbei auf 15 ct/kWh (netto) geeinigt. Zukünftig soll als Richtwert für die Preisanpassungen 

der OeMAG-Tarif + 3 cent verwendet werden. 

 

In einer Wortmeldung möchte GV Waizenauer wissen, welches Volumen das Kleinwasser-

kraftwerk an die Energiegemeinschaft liefert.  

 

Im letzten Quartal wurden ca. 28.000 kWh abgerechnet (Wasserpumpenzähler, Feuerwehrhäu-

ser, Nahwärme), so Bgm. Freund. 

 

Abschließend weist der Vorsitzende darauf hin, dass es zukünftig innerhalb der bestehenden 

Energiegemeinschaft eine eigenständige Energiegemeinschaft für Taufkirchen an der Pram ge-

ben wird. Der Vorteil hierbei ist, dass man die volle Kontrolle hinsichtlich Aufnahme neuer 

Mitglieder erhält und theoretisch auch als Stromlieferant über die Gemeindegrenzen hinaus 

auftreten könnte. 
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Hinsichtlich der Öffnung der „Energiegemeinschaft Taufkirchen an der Pram“ wird am Don-

nerstag, 4. Jänner 2024 um 19.30 Uhr ins Schulzentrum zu einer Informationsveranstaltung 

eingeladen. 

 

Nach diesen Ausführungen lässt der Vorsitzende über eine Preisanpassung hinsichtlich der „Be-

zugsvereinbarung Strom“ zwischen Erneuerbarer-Energie-Gemeinschaft (EEG) Umspannwerk 

Aigerding und der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram in der Höhe von 15 ct/kWh (netto) 

abstimmen, wobei dessen einstimmige Beschlussfassung festgestellt werden kann. 

 

 

Punkt 7.: Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.09.2023 betreffend die Auf-

tragserteilung für die Ausschreibungserstellung inkl. Vergabeabwicklung und 

Bauaufsicht des Projektes „Errichtung diverser PV-Anlagen“ 

 

Einleitend erinnert der Vorsitzende das Gremium daran, dass in der letzten Gemeinderats- 

sitzung ein einstimmiger Beschluss hinsichtlich Auftragserteilung für die Ausschreibungser-

stellung inkl. Vergabeabwicklung und Bauaufsicht des Projektes „Errichtung diverser PV- 

Anlagen“ an die Firma L.U.X. GmbH, Pinkafeld gefasst wurde. Bgm. Freund verweist auf ein 

Telefonat mit Herrn Gruber von der Firma L.U.X., in welchem vereinbart wurde, dass der Ver-

trag sowie der Gemeinderatsbeschluss gegenstandlos werden, sollte sich die Marktgemeinde 

Taufkirchen an der Pram letztendlich gegen die Ausschreibung entscheiden. 

 

Nun hat sich die Sachlage dahingehend geändert, dass ein weiteres Angebot der Firma FEP 

Fuchs Elektroplanung GmbH angefordert wurde (Eigenanlage anstatt Betreiberanlage) und 

dadurch eine deutliche Kostenreduktion ersichtlich ist. 

 

Im Gemeindevorstand wurde bereits darüber diskutiert, ob man bei dem Modell einer Betrei-

beranlage bleibt und der Zuschlag somit an die Firma L.U.X. geht oder ob man auf ein Modell 

einer Eigenanlage wechselt und der Beschluss aufgehoben werden muss. Laut Bgm. Freund ist 

die Darlehensaufnahme für eine Eigenanlage bei Härteausgleichsgemeinden jedenfalls mög-

lich, solange die Wirtschaftlichkeit gegeben ist (laut Auskunft vom Land OÖ). 

 

GV Halas findet es gut, dass diese Angelegenheit erneut aufgerollt wird, damit die richtige 

Entscheidung getroffen werden kann. 

 

GV Waizenauer unterstreicht in seiner Rede die Wichtigkeit der Aufhebung dieses Beschlusses. 

Er ist der Meinung, dass die kaufmännische Ebene zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zu 

wenig durchleuchtet wurde und dies u.a. auf die mäßige Aufbereitung vom Kommunalvertrieb 

Pirker zurückzuführen ist. Diesbezüglich erinnert er auch an die missglückte Bienenstock-Ak-

tion auf dem Schuldach, welche ebenfalls über den Kommunalvertrieb Pirker abgewickelt 

wurde.  

 

Erst nachdem die Entscheidung, auf seine Anregung hin, vertagt wurde, habe man sich in seinen 

Augen ordentlich mit der Thematik auseinandergesetzt und es wurde unter anderem ein Verga-

begespräch in Form einer Videokonferenz geführt. Dabei wurde klar, dass die kaufmännische 

Ebene neuerlich behandelt werden muss. Die Firma L.U.X. hätte lediglich für die Ausschrei-

bungserstellung inkl. Vergabeabwicklung und Bauaufsicht dieses Projektes € 69.300,00 vorge-

schrieben. Letztendlich wurde ein ähnliches Angebot von der Firma FEP Fuchs Elektroplanung 

GmbH angefordert und die Kosten für eine vergleichbare Leistung, jedoch als Eigenmodell 

geplant, belaufen sich auf gerade einmal € 12.000,00 bis € 15.000,00. 
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Vize-Bgm. Bauer verteidigt in ihrer Wortmeldung die Bienenstock-Aktion bei der Schule. Den 

Schülern konnte dadurch die Thematik „Bienen“ nähergebracht werden (zB das Honig schleu-

dern). Weiters steht sie dem Projekt zur Errichtung einer Eigenanlage positiv gegenüber. 

 

Abschließend stellt der Vorsitzende fest, dass anhand dieser Entwicklung die Wichtigkeit von 

Kommunikation und Zusammenarbeit aufgezeigt wird. Er ist der Meinung, dass sich alle Seiten 

bemüht haben und ist mit dem Ausgang daher zufrieden. Der wirtschaftliche Aspekt darf hier 

auf keinen Fall vergessen werden. Informativ wird erwähnt, dass die Netzzusage ein Jahr ver-

längert wurde und die Firma L.U.X. über die weitere Vorgehensweise verständigt wird.. 

 

Da es aus dem Gremium zu keiner weiteren Wortmeldung kommt, lässt der Vorsitzende über 

die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.09.2023 betreffend die Auftragserteilung 

für die Ausschreibungserstellung inkl. Vergabeabwicklung und Bauaufsicht des Projektes „Er-

richtung diverser PV-Anlagen“ abstimmen. Dabei kann ein einstimmiges, zustimmendes Ab-

stimmungsergebnis festgestellt werden. 

 

 

Punkt 8.: Beratung und Beschlussfassung über die Höhe von privatrechtlichen Gebühren 

und Tarifen für das Finanzjahr 2024 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt verliest der Vorsitzende die Festsetzung von privatrechtlichen 

Gebühren und Tarifen wie folgt: 
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Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, beantragt der Vorsitzende die Be-

schlussfassung über die die Festsetzung von privatrechtlichen Gebühren und Tarifen für das 

Finanzjahr 2024 vorzunehmen. 

 

Die anschließende Abstimmung zieht die einstimmige Fassung eines positiven Beschlusses 

nach sich. 

 

 

Punkt 9.: Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung einer neuen Abfallgebüh-

renordnung 

 

Eingangs informiert der Vorsitzende das Gremium über die notwendige Anpassung der gelten-

den Abfallgebührenordnung, welche im Rahmen der vom BAV Schärding empfohlenen, jähr-

lichen Indexanpassung (für 2024 in der Höhe von 7,9 %) erfolgen muss, um die Werthaltigkeit 

der aktuellen Vorschreibungen sicherzustellen. In weiterer Folge trägt er die nachfolgende neu 

zu erlassende Abfallgebührenordnung vollinhaltlich vor: 
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Nachdem es aus dem Gremium zu keinen Wortmeldungen kommt, lässt der Vorsitzende über 

die vorgetragene Abfallgebührenordnung abstimmen, wobei deren einstimmige Beschluss- 

fassung festgestellt werden kann. 
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Punkt 10.: Beratung und Beschlussfassung über die Einführung einer Bereitstellungs- 

gebühr für Wasser- und Kanalanschlüsse 

 

Hierzu verliest Bgm. Freund den vorbereiteten Amtsvortrag wie folgt: 

 

 

TOP 10: 

Beratung und Beschlussfassung über die Einführung einer Bereitstellungsgebühr für  

Wasser- und Kanalanschlüsse 

 

Durch die gesetzlich vorgesehene Erhöhung der Erhaltungsbeiträge ab 2024 wurde auch die 

Möglichkeit der Einführung einer Bereitstellungsgebühr im Bauausschuss angeregt und disku-

tiert. 

 

Wie hinlänglich bekannt, werden Erhaltungsbeiträge in Folge der Aufschließungsbeiträge für 

unbebaute Baugrundstücke vorgeschrieben. In diesem Fall liegt das unbebaute Baugrundstück 

im 50-m-Bereich einer Kanal- und/oder Wasserleitung und der Anschluss an das Grundstück 

ist nicht hergestellt. 

 

Da teilweise bei den Parzellierungen die Anschlüsse im Zuge der Errichtung der Infrastruktur 

für die jeweilige Parzelle hergestellt wurden, hat man hier auch die Mindestanschluss- bzw. 

Grundgebühr vorgeschrieben. Kommt es in weiterer Folge bei diesen Grundstücken zu keiner 

Bebauung, können laut derzeit geltender Gebührenordnung auch keine weiteren Kosten für die 

Erhaltung bzw. Bereitstellung der Infrastruktur verrechnet werden. Es steht somit nunmehr zur 

Diskussion, ob eine Bereitstellungsgebühr in die jeweiligen Gebührenordnungen aufgenommen 

werden soll. Abgesehen davon, dass die Einnahmen daraus in die Erhaltung, Erneuerung bzw. 

Schaffung von Infrastruktur fließen, erhofft man sich auch die Mobilisierung von Bauland. 

 

Die Höhe der Bereitstellungsgebühr wird sich nach der Höhe des Erhaltungsbeitrages richten, 

was bedeutet, dass pro m² Grundfläche für Wasseranschlüsse € 0,15 und für Kanalanschlüsse 

€ 0,33 verrechnet werden. Als maximale Bemessungsgrundlage soll jedoch eine Grundfläche 

von 2.000 m² gelten.  

 

Die Bereitstellungsgebühr ist als Jahresgebühr vorgesehen und wird somit gleichzeitig mit dem 

Erhaltungsbeitrag zur Vorschreibung gelangen. 

 

Ab Inkrafttreten der neuen Wasser- und Kanalgebührenordnungen werden die Bereitstellungs-

gebühren erstmals verrechnet. 

 

 

Für GV Waizenauer stellt die Einführung dieser Gebühr einen logischen Schritt dar, da unge-

nutztes Bauland nun Mal laufende Kosten für die Gemeinde verursacht und das Gemeinde-

budget solche Entlastungsmaßnahmen dringend benötigt. 

 

GV Halas erkundigt sich, ab wann und wem diese Gebühr zur Vorschreibung gebracht wird. 
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Bgm. Freund erklärt, dass die Bereitstellungsgebühr ab 2024 rückwirkend allen Eigentümern 

von aufgeschlossenen und unbebauten Grundstücken einmal im Jahr vorgeschrieben wird. Da-

mit sollen auch Kosten wie zB die wiederkehrende Überprüfung der Infrastruktur abgefedert 

werden. 

 

Ohne weitere Wortmeldung kommt es über Antrag des Vorsitzenden zur einstimmigen Be-

schlussfassung der Einführung einer Bereitstellungsgebühr für Wasser- und Kanalanschlüsse. 

 

 

Punkt 11.: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Wassergebühren- 

ordnung 

 

Bgm. Freund trägt hierzu die geplante Änderung der Wassergebührenordnung wie folgt vor: 
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GV Halas möchte in diesem Zusammenhang wissen, wieviele Grundstücke von der Bereit- 

stellungsgebühr betroffen sind.  

 

Laut Bgm. Freund liegen noch keine genauen Zahlen vor. 

 

Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über 

die Änderung der Wassergebührenordnung abstimmen. Dabei kann die einstimmige Beschluss-

fassung festgestellt werden. 

 

 

Punkt 12.: Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung der Kanalbenützungs- und  

Kanalanschlussgebührenordnung sowie Neufassung einer Kanalgebühren- 

ordnung 

 

Bgm. Freund erinnert eingangs daran, dass die Vereinigung von zwei Gebührenordnungen hin-

sichtlich Wasserleitung in einer vorangegangenen Sitzung beschlossen wurde. Nun sollen die 

zwei bestehenden Gebührenordnungen für den Kanal folgen. Dazu trägt er die neue Kanal- 

gebührenordnung wie folgt vor: 
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Anschließend kommt es ohne Wortmeldung zur einstimmigen Beschlussfassung über die Auf-

hebung der Kanalbenützungs- und Kanalanschlussgebührenordnung sowie Neufassung einer 

Kanalgebührenordnung. 

 

 

Punkt 13.: Behandlung des Prüfberichtes der BH Schärding zur Eröffnungsbilanz der 

Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram – Kenntnisnahme desselben 

 

Bgm. Freund ersucht GR Zahlberger, ihres Zeichens Obfrau des Prüfungsausschusses, um den 

Prüfbericht der BH Schärding zur Eröffnungsbilanz der Marktgemeinde Taufkirchen an der 

Pram. 
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GR Zahlberger trägt daraufhin dem Gremium den Prüfbericht vollinhaltlich vor. 

 

Der Prüfbericht der BH Schärding zur Eröffnungsbilanz der Marktgemeinde Taufkirchen an 

der Pram wird ohne Wortmeldung einhellig zur Kenntnis genommen. 

 

 

Punkt 14.: Bericht des örtlichen Prüfungsausschusses über die Prüfung der Gemeindege-

barung am 30.11.2023 – Kenntnisnahme desselben 

 

Bgm. Freund ersucht in diesem Zusammenhang erneut GR Zahlberger, ihres Zeichens Obfrau 

des Prüfungsausschusses, um den Bericht über die angesagte Prüfung der Gemeindegebarung 

am 30.11.2023. 

 

GR Zahlberger trägt daraufhin dem Gremium den Prüfbericht vollinhaltlich vor. 

 

Der Bericht des örtlichen Prüfungsausschusses wird ohne Wortmeldung einstimmig zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

Punkt 15.: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines beschränkt ausgeschrie-

benen Kassenkredites innerhalb des zulässigen Rahmens (für das Finanzjahr 

2024) 

 

Einleitend informiert der Vorsitzende die anwesenden Mandatare über die Ausschreibung eines 

Kassenkredites für das Finanzjahr 2024 zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen in der 

Höhe von max. € 1.000.000,00. 

 

Fünf Bankinstitute wurden zur Legung eines Angebotes für den beschränkt ausgeschriebenen 

Kassenkredit angeschrieben, wobei eine Bank keines abgegeben hat, so Bgm. Freund. An-

schließend trägt er die eingelangten Angebote wie folgt vor. 

 

 
 

Hierbei stellte sich die Allgemeine Sparkasse Oberösterreich als Bestbieter mit einem Auf-

schlag von 0,25 % auf den 3 bzw. 12 Monats Euribor-Zinssatz heraus. 

 

Da es aus dem Gremium zu keinen Wortmeldungen kommt, erfolgt auf Antrag des Vorsitzen-

den die einstimmige Beschlussfassung über die Vergabe des Kassenkredites zu den o.a. Kon-

ditionen an die Allgemeine Sparkasse Oberösterreich. 

 

 



Seite 37 

 

Punkt 16.: Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der Sonder-Bedarfszu-

weisungsmittel 2023 vom Land Oberösterreich 

 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Sonder-Bedarfszuweisungsmittel im vorangegange-

nen Bericht des Prüfungsausschusses erwähnt wurden. Der Auszahlungsbetrag von € 48.300,00 

wird vom Land Oberösterreich einmalig im Jahr 2023 gewährt. 

 

Hinsichtlich Verwendung der Sonder-Bedarfszuweisungsmittel obliegt es der eigenständigen 

Entscheidung des Gemeinderates. Seitens des Prüfungsausschusses wird empfohlen, die Son-

der-BZ 2023 ausschließlich zur teilweisen Abdeckung von Abgängen der laufenden Geschäfts-

tätigkeit zu verwenden. 

 

Ohne Wortmeldung kommt es daraufhin zur einstimmigen Beschlussfassung über die Verwen-

dung der Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 vom Land Oberösterreich zur Abdeckung von 

Abgängen der laufenden Geschäftstätigkeit. 

 

 

Punkt 17.: Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des Förderungsvertrages mit 

der Kommunalkredit Public Consulting GmbH bezüglich des Fernwärme- 

anschlusses beim Bauhof 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt verliest der Vorsitzende den vorliegenden Förderungsvertrag 

(Antragsnummer C313832) der Kommunalkredit Public Consulting GmbH für den Fernwär-

meanschluss beim Bauhof. 

 

Die vorläufig förderbaren Investitionskosten belaufen sich demnach auf € 100.689,00. Bei  

einem vorläufigen Förderungssatz von 18 % errechnet sich eine Gesamtförderung im vorläufi-

gen Nominale von € 18.124,00. Dieser Betrag gelangt in Form eines Investitionszuschusses zur 

Auszahlung. 

 

Nach diesen Ausführungen lässt der Vorsitzende über die Annahme des Förderungsvertrages 

mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH bezüglich des Fernwärmeanschlusses beim 

Bauhof abstimmen. 

 

Ohne Wortmeldung wird dieser Antrag einstimmig zum Beschluss erhoben. 

 

 

Punkt 18.: Beratung und Beschlussfassung über die Vorgehensweise des 2030-Energie-

sparziels von öffentlichen Gebäuden für die Meldung ans Land Oberösterreich 

bzw. an die Europäische Kommission (Energieeffiziensrichtlinie – EU Art. 6 

EED III) 

 

Bürgermeister Freund verliest den vorbereiteten Amtsvortrag wie folgt: 

 

TOP 18: 

Beratung und Beschlussfassung über die Vorgehensweise des 2030-Energiesparziels von  

öffentlichen Gebäuden für die Meldung ans Land Oberösterreich bzw. an die Europäische 

Kommission (Energieeffiziensrichtlinie – EU Art. 6 EED III) 

 

Mit Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung vom 16.11.2023 wurde den Oö. Gemeinden 

nachstehender Sachverhalt mitgeteilt: 
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„1.  Am 20. September 2023 wurde die Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung 

der Verordnung (EU) 2023/955 im Amtsblatt der Europäischen Union kundgemacht 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023L1791) 

Die darin normierten Verpflichtungen treffen unter anderem auch die Gemeinden. 

 

2.  Besonders relevant ist die in Art. 6 Abs. 1 normierte Verpflichtung, „dass jährlich min-

destens 3 % der Gesamtfläche beheizter und/oder gekühlter Gebäude, die sich im Ei-

gentum öffentlicher Einrichtungen befinden, renoviert werden, um sie im Einklang mit 

Artikel 9 der Richtlinie 2010/31/EU mindestens zu Niedrigstenergiegebäuden oder Nul-

lemissionsgebäuden umzubauen.“ („Option Abs.1“) 

 

3.  Parallel dazu bietet Art. 6 Abs. 6 die Möglichkeit an, „einen alternativen Ansatz zu … 

den Absätzen 1 bis 4 anzuwenden, um jedes Jahr Energieeinsparungen in Gebäuden 

öffentlicher Einrichtungen in einer Höhe zu erzielen, die mindestens der in Absatz 1 

vorgeschriebenen Höhe entspricht.“ Dabei muss die Einsparungsverpflichtung nicht 

zwingend durch Renovierungen erfüllt werden, sondern es sind auch kostengünstigere 

Maßnahmen (z.B. Heizungsoptimierungen, Teilsanierungen, Monitoring des Energie-

verbrauchs) möglich („Option Abs. 6“). 

 

Diese - nach Auskunft von Energieexperten leichter zu erfüllende - Alternative kann 

jedoch nur genutzt werden, wenn dies innerhalb einer von der Union äußerst kurz be-

messenen Frist gemeldet wird: „Mitgliedstaaten, die sich für die Anwendung des alter-

nativen Ansatzes entscheiden, teilen der Kommission bis zum 31. Dezember 2023 ihre 

voraussichtlichen Energieeinsparungen mit, um bis 31. Dezember 2030 gleichwertige 

Energieeinsparungen in den unter Absatz 1 fallenden Gebäuden zu erzielen.“ 

 

4.  Nach den uns vorliegenden Informationen wurden die oberösterreichischen Gemeinden 

bereits durch den Österreichischen Gemeindebund von den Verpflichtungen des Art. 6 

informiert. 

 

5.  Für den Bereich des Landes Oberösterreich ist aufgrund der Erleichterungen beab-

sichtigt, die Inanspruchnahme des alternativen Ansatzes gemäß Art. 6 Abs. 6 EED III 

zu melden. 

 

6.  Aufgrund ihrer Stellung als eigene Gebietskörperschaften kommt die Zuständigkeit zur 

Entscheidung, welche der beiden Optionen des Art. 6 EED III gewählt wird, aus-

schließlich den Gemeinden selbst zu. Wenn bis zum 31. Dezember 2023 keine Meldung 

der voraussichtlichen Energieeinsparungen an die Kommission erfolgt, haben die be-

troffenen Gemeinden daher zwingend die jährliche Renovierungsquote von 3% gemäß 

Art. 6 Abs. 1 zu erfüllen. 

 

7.  Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie (BMK) hat mit Schreiben vom 24. Oktober 2023, GZ 2023-0.739.206, eine 

Information (samt Excel-Tabelle) für die Gemeinden zu Art. 6 EED III übermittelt. Diese 

Unterlagen sind unserem Rundschreiben angeschlossen. 

 

8.  Da die darin erörterte Erhebung des öffentlichen Gebäudebestands sowie die Berech-

nung des Energieverbrauchs und des darauf basierenden Einsparungspotentials inner-

halb der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit eine erhebliche Belastung für die Ge-

meinden darstellen, bietet das Land Oberösterreich - obwohl es keine Verpflichtung 

zum Tätigwerden trifft - den oö. Gemeinden folgende Hilfestellung an: 

 



Seite 39 

 

• Aufgrund der Daten der Statistik Austria konnte der Energiesparverband  

Oberösterreich den Gesamtenergieverbrauch aller oö. Gemeinden berechnen; da-

bei wurde angenommen, dass grundsätzlich alle Gemeinden den leichter zu er-

füllenden alternativen Ansatz („Option Abs. 6“) wählen wollen. 

 

• Jene Gemeinden, die ausnahmsweise nicht den alternativen Ansatz, sondern die 

unter Pkt. 2 geschilderte „Option Abs. 1“ (jährliche Renovierungsquote von 3%) 

wählen wollen, werden mit diesem Schreiben aufgefordert, dies verlässlich bis  

15. Dezember 2023 [Datum des Einlangens!] mittels E-Mail (ikd.post@ooe.gv.at) 

an die Direktion Inneres und Kommunales zu melden. 

 

• Der Energiesparverband Oberösterreich wird diese „Opt-Out-Gemeinden“ in ei-

nem weiteren Schritt anhand eines bevölkerungsbasierten Schlüssels aus dem Ge-

samtenergieverbrauch der oö. Gemeinden herausrechnen. 

 

• 3 % des dergestalt bereinigten Gesamtverbrauchs würde dann die voraussichtliche 

Energieeinsparung der oö. Gemeinden darstellen, die der Europäischen Kommis-

sion kumuliert gemeldet werden kann. 

 

9.  Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Land Oberösterreich weder für 

die Rechtslage noch für den zeitlichen Druck verantwortlich ist, beides ist unions-

rechtlich bedingt. Trotz der den Gemeinden angebotenen Unterstützung durch das Land 

Oberösterreich ist für die Meldung der Republik Österreich an die Europäische Kom-

mission das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Inno-

vation und Technologie (BMK) zuständig. Wenn ungeachtet der in diesem Schreiben 

zum Ausdruck kommenden Empfehlung für den alternativen Ansatz Rückfragen unver-

meidlich sein sollten, so wären diese daher an das BMK (!) zu richten. 

 

10.  Aufgrund der geschilderten Rechtslage ist eine rasche Beschäftigung mit diesem 

Thema unumgänglich. Wir ersuchen daher um ehestmögliche Klärung der geplanten 

Vorgangsweise innerhalb der Gemeinde und weisen darauf hin, dass für die notwen-

dige Entscheidung über die Inanspruchnahme des alternativen Ansatzes eine Befas-

sung des Gemeinderates bzw. des Stadtsenates (!) erforderlich ist.“ 

 

Weiters hat das Land OÖ am 21. November 2023 ergänzend präzisiert: 

 

• „Mit der Thematik der Gebäudeerhebung und Berechnung des 2030-Energiesparziels 

im Sinn des Artikel 6 EED III ist jedenfalls der Gemeinderat bzw. Stadtsenat zu befas-

sen. Dabei hat sich der Gemeinderat bzw. Stadtsenat entweder für die „Option Abs.1“ 

(jährliche Renovierungsquote von 3 %) oder für den alternativen Ansatz („Option Abs. 

6“) zu entscheiden. In diesem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass die Gemein-

den im Regelfall den leichter zu erfüllenden alternativen Ansatz („Option Abs. 6“) 

wählen werden. 

 

Wie in Punkt 8 unseres Rundschreibens angeführt, ersuchen wir (nur) jene Gemeinden 

um verlässliche Rückmeldung bis 15.12.2023 (Datum des Einlangens) per E-Mail 

(ikd.post@ooe.gv.at), die die in der Rede stehende „Option Abs. 1“ (jährliche Renovierungs-

quote von 3 %) wählen wollen. Langt bis zum genannten Zeitpunkt keine Stellungnahme 

der Gemeinde in diesem Sinn ein, gehen wir davon aus, dass die Gemeinde den alternativen  

Ansatz („Option Abs. 6“) gewählt hat.“ 

 

 

 

mailto:ikd.post@ooe.gv.at
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Ergänzend dazu teilte der Oö. Gemeindebund am 20.11.2023 nachstehenden Sachverhalt 

mit: 

 

„Mit Rundschreiben vom 06.11.2023 hat die IKD (GZ IKD-2023-172818/13-Um) die Gemein-

den zum Thema der erforderlichen Gebäudeerhebung und zur Berechnung des 2030-Ener-

giesparziels von öffentlichen Gebäuden für die Meldung an die EK bis Ende des Jahres 2023; 

Einbeziehung der Gemeinden; Nutzung des alternativen Ansatzes informiert. 

 

Dazu sind bei uns einige Rückfragen eingegangen. Eingangs sei klargestellt, dass es sich bei 

der im Rundschreiben unter Pkt. 4 erwähnten Information des österreichischen Gemeindebun-

des um ein Missverständnis handelt. Ein solches Informationsschreiben hat es nicht gegeben. 

 

Dem vorliegenden Rundschreiben ist zu entnehmen, dass es eine klare Empfehlung von Seiten 

des Landes für die Gemeinden gibt, den sogenannten „Alternativen Ansatz“ wie in Punkt 3 des 

Rundschreibens beschrieben, zu wählen. Dieser Empfehlung schließen wir uns an. 

 

Das Land Oberösterreich ist davon ausgegangen, dass die Oberösterreichischen Gemeinden 

dieser Empfehlung weitgehend folgen und ruft deshalb NUR die Gemeinden auf bis zum 15.12. 

2023 eine Meldung an die IKD abzugeben, die sich FÜR die jährliche Renovierungsquote von 

3 % (ALSO NICHT DIE OBEN DARGESTELLTE EMPFEHLUNG DES „ALTERNATIVEN 

ANSATZES“) entscheiden (siehe Rundschreiben Pkt. 8). 

 

Zusätzlich ist es aber für ALLE Gemeinden notwendig, eine formelle Entscheidung darüber zu 

treffen, ob (wie empfohlen) die Inanspruchnahme des alternativen Ansatzes für die jeweilige 

Gemeinde bevorzugt wird. Daher ist es aus unserer Sicht unerlässlich das Thema im Gemein-

derat ehestmöglich einer Entscheidung zuzuführen.“ 

 

ANTRAG: 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram wolle im Hinblick auf die Richt-

linie der EU, EED III, Art. 6, (Gebäudeerhebung und Berechnung des 2030-Energiesparziels 

von öffentlichen Gebäuden für die Meldung an die EK bis Ende des Jahres 2023) festlegen, 

dass die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram der Empfehlung des Landes OÖ folgt, den 

alternativen Ansatz gemäß Art. 6 Abs. 6 EED III zu wählen. Eine Meldung an das Land OÖ ist 

daher in diesem Fall nicht vorzunehmen. 

 

 

GV Waizenauer kritisiert, dass hier eine rasche Entscheidung getroffen werden muss, obwohl 

man den Ausgang der Geschichte zum jetzigen Zeitpunkt kaum beurteilen kann. Insbesondere 

die jährliche Quote von 3 % stört ihn, da hier große Summen an Geld mobilisiert werden müs-

sen. 

 

Bgm. Freund stimmt seinem Vorredner zu. 

 

Anschließend kommt es ohne weitere Wortmeldung zur einstimmigen Beschlussfassung, dass 

die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram der Empfehlung des Landes OÖ folgt und den 

alternativen Ansatz gemäß Art. 6 Abs. 6 EED III wählt. 
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Punkt 19.: Beratung und Beschlussfassung einer Resolution der Marktgemeinde Taufkir-

chen an der Pram hinsichtlich der Errichtung eines Linksabbiegers auf der B137 

Innviertler Straße (Betriebsbaugebiet Laufenbach) 

 

Hierzu trägt der Vorsitzende die vorliegende Resolution der Marktgemeinde Taufkirchen an 

der Pram hinsichtlich der Errichtung eines Linksabbiegers auf der B137 Innviertler Straße (Be-

triebsbaugebiet Laufenbach) vollinhaltlich wie folgt vor: 
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Bgm. Freund ergänzt, dass die INKOBA bereits in der letzten Verbandssitzung über die ge-

plante Resolution sowie die mögliche Kostentragung für eine Anbindung informiert wurde. 

 

Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über die 

Resolution der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram hinsichtlich der Errichtung eines 

Linksabbiegers auf der B137 Innviertler Straße (Betriebsbaugebiet Laufenbach) abstimmen, 

wobei die einstimmige Beschlussfassung festgestellt werden kann. 

 

 

Punkt 20.: Allfälliges 

 

Der Vorsitzende informiert zu diesem Tagesordnungspunkt die Gemeinderatsmandatare zu fol-

genden Themen: 

 

➢ Der Sitzungsplan für das 1. Halbjahr 2024 liegt auf. Dieser muss von allen Gemeinde-

ratsmitgliedern unterzeichnet werden. 

 

➢ Hinsichtlich Kinderbetreuung (u.a. Krabbelstube) wurde eine Infoveranstaltung mit den 

Nachbargemeinden abgehalten. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht und es kann fest-

gehalten werden, dass auch in den anderen Gemeinden großes Interesse an Einrichtun-

gen für die Kleinsten besteht. Jedoch müssen noch viele Details (zB Nachmittagsbe-

treuung, Mindestgröße der Gruppen,...) abgeklärt werden. Auch gemeindeübergrei-

fende Horte wären eine Option – hinsichtlich Umsetzungsmöglichkeiten muss jedoch 

noch Kontakt mit dem Land aufgenommen werden. Außerdem soll der ehemalige  

Ebner-Grund (neben der Kirche) in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. 

 

➢ Für die geplante Sanierung der Wasserversorgungsanlagen liegen erste Konzepte und 

Kostenschätzungen vor. Die veranschlagten Kosten für die Bereiche mit den meisten 

Rohrbrüchen (B 129 – Kreuzung Rainbacher Straße bis ehemalige Molkerei und Bin-

derkreuzung bis Kreuzung Bachschwölln/Gmeinau) bzw. Sanierung/Neuerrichtung 

mancher Brunnen belaufen sich auf rund € 1.000.000,00. Die Planungen und Ausschrei-

bungen sollen 2024 beginnen und die Umsetzung ist für 2025/2026 geplant. 

 

➢ Die Sozialdienstgruppe benötigt aufgrund der hohen Nachfrage von „Essen auf  

Rädern“ ein zweites Fahrzeug (Kostentragung durch SHV). Die bestehenden Garagen 

im Amtsgebäude sind für eine ordentliche Nutzung zu klein dimensioniert. Daher wird 

angedacht dass Carport am unteren Gemeindeparkplatz zu verlängern. Die Firma Weiß-

haidinger würde die Umsetzung übernehmen, da sie im Zuge der Lehrlingsausbildung 

ein Spielhaus für das Kindernest errichten und somit bereits vor Ort wären. Die Kosten 

für das Bauvorhaben würden dadurch niedriger ausfallen. Die Materialkosten über-

nimmt die Sozialdienstgruppe. Alternativvorschläge können laut Vorsitzenden noch 

unterbreitet werden. 

 

➢ Das heurige Budget hätte den Ankauf eines Kommandofahrzeuges für die FF Taufkir-

chen berücksichtigt. Das Landesfeuerwehrkommando musste jedoch aufgrund von 

Schwierigkeiten in der Kostenabdeckung dieses Vorhaben zwei Jahre zurückstellen. 

 

➢ Die Gemeindeinfo soll im Rahmen der generellen Kosteneinsparung auf drei Ausgaben 

pro Jahr reduziert werden. 
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➢ Die Tischlerei Kieslinger übersiedelt derzeit in das neu errichtete Gebäude im Betriebs-

baugebiet Laufenbach und die Firma Weyland plant die Fertigstellung Mitte des kom-

menden Jahres (40 bis 50 Arbeitskräfte pro Betrieb). 

 

GV Halas erkundigt sich, ob im Betriebsbaugebiet Laufenbach Reserven für weitere Betriebe 

vorhanden sind bzw. ob eine Vergrößerung der gewidmeten Flächen angedacht ist.  

 

Laut Bgm. Freund gibt es noch vereinzelt Leerflächen. Die Firma HANOMAG möchte even-

tuell weitere Bauabschnitte realisieren. Außerdem wurde ein Planentwurf für einen Würstel-

stand (Fischbauer) vorgestellt – dieser soll im nächsten Jahr errichtet werden. Weitere Umwid-

mungen (auch im Rahmen der INKOBA) sind derzeit nicht geplant. 

 

GR Hufnagl regt hinsichtlich einer geplanten Krabbelstube an, diese vorrangig in bestehenden 

Objekten (z.B. im Amtsgebäude) zu integrieren, anstatt generell neu zu bauen.  

 

Dieser Aspekt wird auf jeden Fall berücksichtigt, so Bgm. Freund. 

 

GV Halas lädt alle recht herzlich zum „Mensch ärgere dich nicht“ – Turnier am 09. März 2024 

ins Bilger-Breustedt Schulzentrum ein. Weiters findet am nächsten Tag zum ersten Mal ein 

Brunch der SPÖ für die gesamte Bevölkerung im Schulzentrum statt, wo ebenfalls alle herz-

lichst eingeladen sind. 

 

Weiters weist er auf die Christbaumaktion der SPÖ vor dem SPAR hin. Abschließend bedankt 

er sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und die vielen umgesetzten Projekte 

und wünscht schöne Feiertage. Außerdem spricht er einen Dank an das Publikum für das ge-

zeigte Interesse an der Kommunalpolitik aus. 

 

GV Waizenauer bedankt sich ebenfalls bei allen Beteiligten für die positive, konstruktive Arbeit 

im vergangenen Jahr und wünscht schöne Feiertage. Rückblickend wurde wieder vieles erreicht 

und die nächsten Herausforderungen stehen bereits wieder bevor. Zum Schluss lädt er noch alle 

zum Silvesterstandl am 31. Dezember 2023 am Gemeindeplatz ein. 

 

GR Schauer bedankt sich im Namen der ÖVP ebenfalls bei allen und lobt die tolle Zusammen-

arbeit in der Gemeindeverwaltung und in den verschiedensteten Gremien. Sie freut sich auf die 

anstehenden Arbeiten und wünscht allen frohe Weihnachten und positive Energie für das Jahr 

2024. 

 

Vize-Bgm. Bauer lädt zum Kabarett von Michael Altinger am 16. März 2024 ins Schulzentrum 

ein. Sie schließt sich den allgemeinen Dankesworten ihrer Vorredner an. Insbesondere dankt 

sie aber noch der neuen Amtsleiterin Niedermayer und hebt weiters die ständige Bereitschaft 

von Bürgermeister Freund hervor. 

 

Rückblickend erinnert der Vorsitzende auf folgende umgesetzte Projekte im Jahr 2023: 

 

• Eröffnung Krabbelstube 

• Eröffnung Generationenpark 

• Eröffnung Leichtathletik-Wurfanlage 

• Eröffnung ViWo 

• Vereinsgründung – L(i)ebenswertes Taufkirchen an der Pram (DOSTE) 

• Staubfreimachung Kurz-Gründe 

• Wasserversorgung und Glasfaser in Schratzberg 

• Nahwärmeanschluss Bauhof und FF Brauchsdorf (sowie Notstromversorgung) 
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• Gründung Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) 

• Ankauf Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) FF Laufenbach 

• Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung 

 

Bgm. Freund zeigt sich erfreut, dass solche finanziellen Herausforderungen immer wieder mit 

Bravour gemeistert werden und die Gemeinde dadurch vorangebracht wird. Es wird versucht, 

den Bedarf der Bevölkerung möglichst individuell anzupassen. 

 

Zum Abschluss bedankt sich der Vorsitzende nochmals bei allen. Vize-Bgm. Bauer lobt er für 

ihre stellvertretende Unterstützung bzw. für die Übernahme einiger Termine. Ein besonderer 

Dank gilt sowohl den Fraktionen und Ausschüssen als auch Amtsleiterin Niedermayer und 

Buchhalter Mairhofer.  

 

Für die Zukunft wünscht er allen Gemeinderäten, Zuhörern und deren Familien alles Gute und 

ganz besonders viel Gesundheit sowie schöne Feiertage, eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im Anschluss werden alle Anwesenden noch recht herzlich 

ins GH Stadler eingeladen. 

 

Da die Tagesordnung erschöpft ist und sich niemand mehr zu Wort meldet, schließt  

Bgm. Freund um 20:00 Uhr die Sitzung. 

 

 

 Der Schriftführer:  Der Bürgermeister: 


